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Erwägungen

E. 1.1
Der angefochtene Entscheid betrifft eine nachträgliche Baubewilligung. Dagegen steht die
Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zur Verfügung ( Art. 82 ff. BGG ).
Für die subsidiäre Verfassungsbeschwerde bleibt kein Raum ( Art. 113 BGG ). Der
Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist als direkter
Nachbar zur Beschwerde berechtigt ( Art. 89 Abs. 1 BGG ).

E. 1.2
Das Verwaltungsgericht hat dem Bundesgericht die Akten des kantonalen Verfahrens
eingereicht. Damit wurde dem Gesuch des Beschwerdeführers um Beizug der Vorakten
Genüge getan.

E. 1.3
Der Beschwerdeführer stellt eine Reihe von Verfahrensanträgen zur "umfassenden
Aufklärung über die aktuellen rechtsstaatlichen, hoheitlichen Befugnisse des
Bundesgerichts und der Exekutive und der Judikative des Kantons Schwyz". Diese müssten
aufgrund der inzwischen aufgedeckten heimlichen und illegalen Umwandlung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihrer Kantone in Privatfirmen grundlegend in
Zweifel gezogen werden. Eine Rechtsgrundlage für die betreffenden Anträge ist nicht
erkennbar und wird vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht. Sie sind deshalb
abzuweisen.

E. 2
In der Begründung der Beschwerde ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der
angefochtene Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Die Verletzung von
Grundrechten, einschliesslich die willkürliche Anwendung von kantonalem und
kommunalem Recht, prüft das Bundesgericht nur insoweit, als eine solche Rüge in der
Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Insofern gelten
qualifizierte Begründungsanforderungen. Soweit diese nicht eingehalten sind, ist auf die
Rügen nicht einzutreten (zum Ganzen: BGE 147 II 44 E. 1.2 ; 145 I 26 E. 1.3; je mit
Hinweisen).

Die Beschwerdeschrift genügt diesen Anforderungen teilweise nicht. So bestreitet der
Beschwerdeführer in pauschaler Weise die Erwägungen des Verwaltungsgerichts zum
Verfahrensgegenstand und verweist in ebenso pauschaler Weise auf seine Eingaben im
kantonalen Verfahren. Inwiefern der angefochtene Entscheid in diesen Punkten gegen
Bundesrecht verstösst, zeigt er nicht auf. Darauf ist nicht einzutreten.

E. 3



Der Beschwerdeführer rügt mehrfach eine Verletzung der Begründungspflicht durch die
Vorinstanz ( Art. 29 Abs. 2 BV ). Er übersieht dabei, dass eine Behörde sich nicht mit allen
Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen
ausdrücklich widerlegen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid
wesentlichen Punkte beschränken. Indem das Verwaltungsgericht die Begründung seines
Entscheids so abfasste, dass sich der Beschwerdeführer über dessen Tragweite
Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache ans Bundesgericht weiterziehen
konnte, genügte es seiner Begründungspflicht (vgl. BGE 143 III 65 E. 5.2 mit Hinweisen).

E. 4.1
Der Beschwerdeführer behauptet, die Beschwerdegegnerin sei nicht Eigentümerin der
Bauparzelle. Es sei unzulässig, diese Frage auf den Zivilweg zu verweisen. Er habe einen
Vermessungsplan von 1976 eingereicht, woraus sich ergebe, dass er selbst der wahre
Grundeigentümer sei. Das Verwaltungsgericht habe in dieser Hinsicht den Sachverhalt
offensichtlich falsch festgestellt. Die Missachtung dieses Beweismittels sei willkürlich und
verletze seinen Anspruch auf rechtliches Gehör. Zudem fehle auf dem Baugesuchsformular
die Unterschrift.

E. 4.2
Das Verwaltungsgericht legte dar, die Behauptung der Eigentümerschaft sei auf dem
Zivilrechtsweg geltend zu machen, nicht im Baubewilligungsverfahren.

E. 4.3
Das Bundesgericht hat im Urteil 1C_124/2021 vom 1. Februar 2022, das ebenfalls den
Beschwerdeführer betraf, dargelegt, dass im Baubewilligungsverfahren lediglich geprüft
wird, ob dem Bauvorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen, während
private Rechte grundsätzlich auf dem Zivilrechtsweg geltend zu machen sind und durch die
Baubewilligung nicht berührt werden (a.a.O., E. 5.3 mit Hinweis). Dass von der
zivilrechtlichen Frage betreffend das Grundeigentum eine öffentlich-rechtliche
Voraussetzung für die Erteilung der Baubewilligung abhängen würde (wie dies etwa bei
einer Wegrechtsdienstbarkeit zur Sicherstellung einer hinreichenden Erschliessung gemäss
Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG [SR 700] der Fall ist), macht der Beschwerdeführer nicht geltend
und ist nicht erkennbar. Es war somit zulässig, die Frage der Grundeigentumsverhältnisse
auf den Zivilweg zu verweisen. Damit zusammenhängende Fragen sind aus diesem Grund
für den Ausgang des Verfahrens nicht entscheidend ( Art. 97 Abs. 1 BGG ), weshalb die
angebliche Missachtung des vom Beschwerdeführer eingereichten Vermessungsplans, mit
dem er sein Grundeigentum nachweisen will, in dieser Hinsicht auch keine Verletzung
seines Anspruchs auf rechtliches Gehörs darstellt.

E. 5.1
Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, das Wohnhaus auf der Bauparzelle sei auf dem
von ihm vorgelegten Vermessungsplan von 1976 nicht eingetragen. Es sei nie bewilligt
worden. Die Sachverhaltsfeststellung des Verwaltungsgerichts sei willkürlich, ebenso die
Missachtung des von ihm vorgelegten Beweismittels.

E. 5.2
Das Verwaltungsgericht hielt mit Verweis auf den Beschluss des Regierungsrats und einen
eigenen Entscheid vom 11. März 2004 fest, dass das Wohnhaus mitsamt Erschliessung
rechtmässig erstellt worden sei und der Regierungsrat sich auch mit der Anwendbarkeit von



Art. 24c RPG auseinandergesetzt habe. Gemäss den Ausführungen des Regierungsrats, auf
die das Verwaltungsgericht verweist, wurde am 3. September 1965 die Baubewilligung
erteilt und am 29. September 1965 ein Gesuch um Bewilligung des Baubeginns eingereicht.
In Übereinstimmung damit, so das Verwaltungsgericht weiter, lasse sich den Luftbildern
vom 3. Juni 1960 und vom 8. August 1967 entnehmen, dass das Gebäude im Zeitraum
zwischen der Entstehung dieser beiden Bilder erstellt worden sei.

E. 5.3
Wenn das Verwaltungsgericht und der Regierungsrat anhand von Luftbildern auf den Bau
des Wohnhauses in den 60er-Jahren schlossen und den vom Beschwerdeführer vorgelegten
Vermessungsplan als weniger zuverlässig ansahen, ist diese Sachverhaltsfeststellung
jedenfalls nicht offensichtlich falsch ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Mit den Hinweisen auf das
Bestehen einer Baubewilligung setzt sich der Beschwerdeführer nicht substanziiert
auseinander. Auch geht er nicht auf die Erwägungen des Regierungsrats zur Anwendbarkeit
von Art. 24c RPG ein, auf welche das Verwaltungsgericht verweist. Eine
Bundesrechtsverletzung ist somit zu verneinen, soweit die Beschwerde in diesem Punkt
hinreichend begründet wurde.

E. 6
Zusammenfassend ist auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nicht einzutreten, während
die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten abzuweisen ist, soweit darauf
einzutreten ist. Das Gesuch des Beschwerdeführers um Sistierung des Verfahrens wird
damit gegenstandslos.

Bei diesem Verfahrensausgang trägt der Beschwerdeführer die Kosten des
bundesgerichtlichen Verfahrens ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Er hat der anwaltlich vertretenen
Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung auszurichten ( Art. 68 Abs. 2
BGG ).
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